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Die Bestrafung alkoholisi~J:~~~ Aut~lenker 

A n fra g e b e a n t w _o_.r tun g 

Die Abg. L a 0 k n e r und Genossen haben am 5. März an den Justiz­

mi nister die Anfrage gerichtet, ob er bereit ist, gesetzliche Ma>SoSnahmen vor .... 

zuschlagen, . wodurch schon das Lenken eines Kraftfahrzeuges nach Aikoholgenuss 

mit unbedingt zu verhängenden Strafen geahndet wird. 

Bundesminister für Justiz Dr. T s c h ade k hat diese Anfrage wie 

folgt, beantwortets 

Selbstverständlich beobachtet das Bundesm1nisterium für Justiz das 

Ansteigen der Zahl der Kraftfahrzeugunfälle mit Aufmerksamkeit und Sorge. 

Das Bundesministerium 'für Justiz teilt die Ansicht der Herren Interpellanten, 

dass in den meisten Fällen nicht technische Mängel~ sondern ein Verschulden v n 

Verkehrsteilnehmern Unfallsursache ist und dass insbesondere Viele schwere 

Verkehrsunfälle ausschliesslich oder zum überwiegenden Teil auf Alkoholisierung 

der Fahtzeuglenker zurüokzuführen sind. 

Nun bestimmt § 85 Abs.2 das Kraftfahrgesetzes 1955, BGBl.Nr.223, dass. 

ein Kraftfahrzeug "nur in einer hiefür geeigneten körperlichen oder geistigen 

Verfassung gelel".kt werden" darf. Unter dieses Verbot fällt auch die Lenkung von 

Kraftfahrzeugen durch alkoholisierte Personen. Eine Zuwi'derhandlung gegen dies8 

Bestimmung ist naqh § 111 dieses Gese~zes, sofern nicht ein vom Gericht zu 

ahndender Tatbestand3 nämlich eine k~nkrete Gefährdung oder Verletzung eines 

Menschen vorliegt, "eine Verwal tungsübertretung und ist mit Geldstrafe bi's zu 

30.000 S o:1er Arrest bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Liegen erschwerende Um­

stände vor, so können Geld- und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt werden_ 

Auch der Versuch ist strafbar." 

Die derzeit verhängten stra~en bleiben in der Regel allerdi ngs weit unter 
dem zulässigen Höchstmass zurück. Auf Grund einer wegen dieser Anfrage abgehal~ 
tanen i,nterminis·teriellen Besprechung hat aber das Bundesministerium für Han.del 
und Wiederaufbau am 11. I April 1958 die unterstellten Behörden im Erlasswege an­
gewiesen, wegen der ersohreckenden Zunahme der Verkehrsunfälle, die durch 
alkoholisierte Kraftfahrzeuglenker verursacht werden ... solche Lenker wesentlich 
strenger als bisher zu bestrafen, 

Das Bundesministerium für Justiz wird die Angelegehhei tin Evidenz halten. 
Soll ta' die durch den bezeichneten J.ilrlass herbeigeführte Änderung der VeJ:'1ival tungs­
strafpraxis'die davon erhoffte Wirkung nicht haben~so wird das Bundesministerium 
für Justiz unter Beteiligung der Kommission zur Ausarbei tun6' eines Strafgesetz­
entwurfes erneut prüfens ob Personen auch gerichtlich zu bestrafe.n seien, v"le:1:1 
sie ü,:alkoholisiertem Zustand ei n Kraftfahrzeug lenken, ohne das-s ei ne kon..'k:rE;)te 
Gefährdung oder eine Verletzung eines IiIenschen eingetreten ist s und ob eine 
dahi ngehoiHlde Ergänzung des Strafgesetzes schon ausserhal b der grossen Stiaf­
rechtsreform in die Wege geleitet werden soll. 
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